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Richterin am LG Claudia Gelber/Professor Dr. Michael Walter, Köln

Frobleme des Opferschutzes Segenüber denn inhaftlerten Täter
Obwohl Medien und öffentlichkeit sehr sensibel auf Gefähr-
dungen durch entlassene Straftäter reagieren, ist der Opfer-
schutz bislang kaum ern Thema der Vollzugsgestaltung. In-
soweit wird auf den Wegschluss des Delinquenten und sonst
höchstens auf spezifische Behandlungsmaßnahmen ver-
traut. Nach der ,,Wiederentdeckung des Opfers,, kommt es
jetzt darauf an, neben Gesichtspunkten des Tatausgleichs
zugleich den Opferschutz in den schrittweisen prozess der
lntegration der Gefangenen und in die Vorbereitung des
späteren sozialen Empfangsraums einzubeziehen. Der fol-
gende Beitrag zeigt zunächst die konzeptionellen Leitlinien
einer dementsprechenden,,opferbezogenen Vol lzugsgestal-
tung" auf. Am Beispiel der neuen Opferinformationsiechte
wird sodann deutlich, dass die Kluft zwischen der beabsich-
tigten Vorsorge zu Gunsten Verletzter oder Gefährdeter und
deren realer Situation noch groß ist. Es genügt nicht, neue
Opferrechte zu schaffen, sie müssen außerdem in die jus-
tizielle Praxis implementiert werden.

l. Auf dem Weg zu einem umfassenden Opferschutz

1. Blick zurüek

Die Unzufriedenheit vieler Deliktsopfer u,egen der Vernach-
1ässigur-rg ihrer Bedürfnisse durch die Srrati.echtspflege rvar
groß und verwundert nichtl. Denn unsele Strafprozässord-
nung sah bis 1987 - von der Nebenklage und wenigen Son-
derregelungen abgesehen - keine formelle Beteiligirng des
Verletzten am Verfahren vor2. Der überwiegende-Teil der
Verletzten, nämlich die nicht zur Nebenklagä Berechtigten,
waren in dieser Eigenschaft weitgehend ohne Verfahiens-
rechtes. Sie hatten noch nicht einmal das Recht, über den
Ausgang des Strafverfahrens informiert zu rverden, obwohi
ja das Opfer das von der Straftat unn-rittelbar und ,,haur-
nah"a betroffene Rechtssubjekt ist. Es bleibt ir-r den moder-
nen Strafrechtssystemen ohne eigenei.r Strafansprucht. Der
zwischen Täter und Opfer bestehende Konflikr r,vird ihnen
zu Gunsten des staatlichen Straf- und Gewaltmonopols ent-
z9gen6. Die Entprivatisierung der Strafverfolgung-und die
Abkehr vom Vergeltungsstrafrecht hin zum- Reioziafisie-
rungsstrafrecht ist histor:isch betrachtet sicher eine große
ErrungenschaftT. Sie hat aber auch eine I(ehrseite: Das öpfer
dient fortan vor allem als Mittel zur überführung des Tä-
ters8. Auf seine ,,seelische und soziale I(risensituation,, nach
der Viktimisierung wird im Laufe des Strafverfahrens nicht
hinreichend Rücksicht genommene. Oftnrals ist eine weirere
- die sekundäre - Viktrmisierung die bittere Fo1ge10.

\7ährend die Medien die bedrückende Lage der Opfer immer
wieder beschrieben habenrr, konnte die viktimologiscl,e For-
schung die Unzufriedenheit der Verierzren über ihri stiefmät-
terliche Behandlung empirisch belegen und darüber hinaus
die Opferbedürfnisse erhellen12. Zwar gibt es nicht das typi-
sche Verbrechensopferl3, dennoch lassen sich Aussagen'da-
rüber treffen, welche Erwartungen und Bedürfnisse dpfer in
ihrer Mehrheit habenra. Dabei hat sich gezeigt, dass sie in
der.Regel gerade nicht von ihren Emotionen öder Rachege-
fühien beherrscht sind. Ihr Hauptziel ist vielmehr die Wie-
dergutmachungls. Auf den Täter soll präventiv eingewirkt "

werden, damit er seine Taten nicht ein weiteres Mal be-
geht16. Darüber hinaus wollen Opfer anerkannte Teilnehmer
am Strafverfahren sein, mit Informations-, Anhörungs- und

AntragsrechtenlT. Verbrechensopfer möchten schließlich ju-
ristisch und psvchologisch beraten und betreut sein18.

Im Laufe der zurückliegenden 4 Jahrzehnte entwickelte sich
eine ,,victim policy"le. In der Bundesrepublik Deutschland
begannen die Bestrebungen, das Opfer iu unterstützen, im
Jahre 1976 rnit dem Gesetz über die Entschädigung für
Opfer von Gewaltstraftaten2o. Internationale politische Gre-
mien - insbesondere die Vereinten Nationen2l und das Mi-
nisterkomitee des Europarates22 - empfahlen im Jahre 1985
indes mehr: Gefordert w.rrcle ,nt.. nn,l...- .1i. ,or.nngig;
\Tiedergutmachung, der Einsatz von Mediations- und Äui-
gleichsverfahren sowie prozessuale Opferrechte. Außerdem
votierte man für den Aufbau eines professior-rellen staatlichen
Opferh il fenerzwerke'2 '.

Mrt dem 1. Opferschurzgesetz vom 18. 12. l9\62a erhielt
der Nebenkläger weitergehende Beteiligungs- und Informati-
onsrechte und rückte in die Position eines Verfahrensbetei-
ligten auf. Sein Persönlichkeitsschutz r,vurde verbesserr. Das
Adhäsionsverfahren wurde gestärkt und die Verletzten, auch
wenn sie nicht Nebenkläger waren, erhielten durch die
§§ 406df. SIPO Mindestinformations- und Beteiligungs-
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rechte. In den anschließenden Jahren erfolgten weitere Ge-
setzesreformen, die allesamt der Stärkung von Opferrechten
dienen sollten2s: 1994 wurde der rX/iedergutmachungs-

gedanke durch § 46a SIGB vertieft26. 1998 verbesserte der
Gesetzgeber den Schutz der ZergenzT. Im Jahre 1999 lolgte
schließlich die gesetzliche Verankerung des Täter-Opfer-Aus-
gleichs in den §§ l53a t Nr. 5. l55a StPO2i.

2. Konzeptionelle Erweiterung

Mit dem Opferrechtsreformgesetz vom 24. 6. 20042e setzte
der deutsche Gesetzgeber die Vorgaben aus dem Rahmen-
beschluss der Europäischen Union vom 15. 3. 200130 um.
Mit dieser Neuerung erfolgte die für den Opferschutz gegen-
über dem inhaftierten Täter bedeutsamste Anderung der Ge-
setzeslage. Hier wurde nämlich mit § 406 d II SIPO erstmals
der Anspruch des Verletzten geschaffen, auf Antrag zu erfah-
ren, ob freiheitsentziehende Maßnahmen gegen den Beschul-
digtön oder den Verurteilten angeordnet oder beendet und ob
erstmalig Volizugslockerungen oder Urlaub gewährt werden.
Zwar war schon zuvor - nämlich seit dem Jahre 1998 - im
Zrge der neu geschaffenen Regelungen zum Datenschutz die
Möglichkeit gegeben, Informationen über den in Haft befind-
lichen Täter einzuholen3l. Denn ,,nicht-öffentliche Stellen" -
mithin leder Dritte und damit auch das Opfer - konnten mit
dem neu eingeführten § 180 V StVoilzG bei Nachweis eines
berechtigten Interesses erfahren, ob sich eine Person in Haft
befindet und wann ihre Entlassung voraussichtlich innerhalb
eines Jahres bevorsteht32. Allerdings wurde erst durch
§ 406 d II SIGB ein Informationsanspruch geschaffen.

Mit dieser Neuerung ist der Opferschutz konzeptionell er-
weitert worden, Denn erstmals wurden nicht nur Verfahrens-
rechte formuliert, die dem Opfer helfen sollen, den - oft
leidvollen - §7.g bis zur Verurteilung des Täters zu gehen.
Der staatliche Schutz sollte nunmehr über den Zeitpunkt
einer rechtskräftigen Verurteilung hinausgehen und es sollte
der nachvollziehbaren Angst des Opfers vor einer unvor-
bereiteten Begegnung mit dem Täter Rechnung getragen
werden'33. Mit diesem neuen Instrument soll sich das Opfer
selbst - in jeder Lebenslage - vor potentiell retraumatisieren-
den Situationen schützen können3a. Denn mit der Inhaftie-
rung und der Verurteilung des Täters ist ,,nicht al1es vorbei
und gut"3'5. Der Täter lebt weiter, wenn auch hinter Gittern
und Mauern. Und eventuell ste11t er allen Bemühungen um
seine Resozialisierung zum Trotz,wenn Vollzugslockerungen
gewährt werden oder er entlassen wird, eine objektive oder
auch nur subjektiv empfundene Bedrohung für das Opfer
dar.

3. Opferbezogene Vollzugsgestaltung

Mit diesem neuen - und durch das 2. Opferrechtsreformge-
setz aus dem Jahre 200936 inhaltlich nicht veränderten -
Informationsanspruch aus § 406 d II Nr. 2 SIGB erreichte
der Opferschutz mithin den Strafvollzug und führt ihn zu-
gleich zu neuen Aufgaben. Zwar gilt nach wie vor der vom
BVerfG schon im Jahre 1973 formulierte Gedanke, dass eine
kriminalpräventive Täterbehandlung der beste Opferschutz
sei37. Doch das genügt nicht. Der Staat hat des \Teiteren die
Aufgabe, die Grundrechte potentieller Opfer vor Verletzun-
gen durch potentielie Straftäter zu schützen. Dabei ist - so
das BVerfG in einer Entscheidung aus dem Jahre 2004 - die
Schutzpflicht des Staates umso inteirsiver, je mehr die Ge-
fährdung sich konkretisiert und individualisiert3s. Dies be-
deutet für den Strafvollzug, dass er nicht nur den Täter im
Blick haben und ihn resoziaiisieren muss, sondern dass er
auch dem Schutz des einzelnen Opfers verpflichtet ist. Der
deutsche - täterorientierte - Strafvollzug steht damit vor

einer neuen Herausforderung, nämlich der Entwicklung ei-
ner opferbezogenen Vollzugsgestaltung3e. Die Idee ist nicht
neuao. Eine gesetzgeberische Initiative zur Einbindung des
Opferinteresses in den Strafvollzug gab es bereits im Jahre
1988. Ein im Bundesrat eingebrachter Gesetzesentwurf sah
ausdrücklich die Verankerung einer opferbezogenen Voll-
zugsgestaltung in das Strafvollzugsgesetz vor41. Die Bundes-
ratsinitiative verfiel indes mit dem Ende der damaligen Le-
gislaturperiodea2.

Nachdem im Zuge der Föderalismusreform im Jahre 2006
der Strafvollzug in die Verantwortung der Länder übergegan-
gen war, haben einige Bundesländer wie Hamburg und Hes-
sen die Idee wieder aufgegriffen und in ihren Landesstrafvoll-
zugsgesetzen Elemente einer opferbezogenen Vollzugsgestal-
tung integriert. So sollen sich gemäß § 4 HmbStVollzG die
Behandlungsmaßnahmen und Programme auf die Auseinan-
dersetzung der Gefangenen mit den eigenen Straftaten, deren
Ursachen und Folgen, insbesondere für die Opfer, richten.
Nach § 13 des hessischen Strafvollzugsgeserzes sind bei der
Prüfung vollzugsöffnender Maßnahmen die Belange des Op-
ferschutzes in angemessener §7eise zu berücksichtigen. Auch
der Musterentwurf zum Landesstrafvollzugsgesetz vom
23. 8. 2011, der von einer Arbeitsgruppe aus Yertretern 10
verschiedener Bundesländer vorgelegt rvurde. enthält eine
Reihe von Elementen opferbezogener Vollzugsgestaltunga3.
So sollen die Gefangenen zum Beispiel gemäß § ,§ des Reform-
werkes angehalten werden, den durch die Strattat verursach-
ten materiellen und immateriellen Schaden n'iedergutzuma-
chen. Das bevölkerungsreichste deutsche Bundesland Nord-
rhein-\Testfalen hat sich jüngst durch seine ..Leitlinien zum
Strafvollzug" ebenfalls zu einer opferbezogenen Vollzugs-
gestaitung bekanntaa. Der Justizvollzugsbeauftragte des Lan-
des Nordrhein-'ü/estfalen - Mitautor dieses Beirrages - berät

Übersicht inHK-Kurtb 4. Aufl., § 406d Rn 1.

Verbrechensbekämpfungsgesetz, BGBI I, 3186.
Zeugenschutzgesetz, BGBI I, 820.
BGBI I,2491.
BGBI I, 1354.
AB1. der Europäischen Gemeinschaft L 82/1.
BGBI I, 2461; die Vorschriften wurden eingefuE. um der im sog.
Volkszählungsurteil des BVezlG (BVerfGE 6-i. I erhobenen Forderung
nach einer bereichsspezifrschen Regelung iür Eineriife in das Recht auf
informelle Selbstbestrmmung zu erfüllen: rsi. .1r/rt St\rollzc, 3. AuIl.,
Vorh. § l-0, Rn l.
Darüber hinaus erhalten Verletzte einer Sirahat gemäß § 180 V
StVollzG auf schriftlichen Antrag hin .{uskunite uber die Entlassungs-
adresse oder die Vennögensverhältnisse des Geiangenen, um ihre zivii-
rechtlichen Ansprüche verfolgen zu können.
Vgl. die Begr. des Gesetzesentwurfes. BR-DI Sl9/03.
Bernd-Dieter MeierProt. der 36. Sitzune des Deutschen Bundestages v.

10. 12. 2003, Rechtsausschuss, 15. \\ahioeriode, S. 56, 65.
So aber offenbar Prittwitz Prot. der -35. Sirzung des Deutschen Bundes-
tages v. 10. 12. 2003 (o. Fn 3-1). S. 18: ,.Das Strafverfahren ist das
Ende des I(onflikts . . ." oder ..Aber von dem Moment an, wo das Urteil
gesprochen ist, hat der Verietzte dorr nichts mehr zu suchen, und ich
glaube, das ist sehr gut, auch iür das Opfer."
BGBI I,2280.
BVerfGE 35,202.
BVerfGE 109,133.
Vgl. a. die Forderungen des ,,\(EISSEN RINGS", vgl. r,vu'rv.weisser-
ring.de.
S. etwa Müller-Dlet: in: Janssen/Kerner (Hrsg.), Verbrechensopfer, So-
zialarbeit und Justiz, 1985, S. 247 l.; Jutta Vr'abher Möglichkeiten und
Perspektiven erner opferbezogenen Gestaltung des Strafvollzuges,
2002; Rt)ssn er /\YLrff Opferbezogene Str:afrechtspilege, 1 984; Rössner
in: NIarks/\lever/SchrecklinglWandrey (Hrsg.), \X/iedergutmachung
und Strirfrechtspraxis, 1 9 93 ; Kasp ar ZfStrY o 2005, 85.
BT-D' I l/roq4 v.8. 12. 1988.
Ygl. Jtita \Yabher I,o. Fn 40), S. 69.
Sog. G 1O-Entwurf, beteiligt: Berlin, Brandenburg, Bremen, Mecklen-
burg-Vorpommern. Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-An-
halt, Schleswig-Holstein und Thüringen; vg1. wwwsachsen-anhalt.de.
Leitlinie Nr. 8, abgedr. im Tätigkeitsbericht des Justizvollzugsbeauf-
tragten,2011, S. 343.
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das Justizministerium hinsichtlich der Entwicklung einer op-
ferbezogenen Konzeptiona5.

Die Verwirklichung eines vollzuglichen Opferbezuges stellt
eine konzeptionelle und rechtstatsächliche Herausforderung
dar. Der Vollzug hat dabei zwei Aufgaben, den Tatausgleich
und den präventiven Opferschutz. Letzterer ist darauf ge-
richtet, im Prozess der schrittweisen Entlassung des Gefange-
nen in die Freiheit keine Gefährdungen des früheren Tat-
opfers oder anderer Personen des sozialen Nahraumes zu
schaffen beziehungsweise entsprechende Kontrollen vorzuse-
hen. Außerdem bleibt die Verpflichtung, einen Ausgleich in
materieller oder immaterieller Hinsicht zu r.ermitteln, um
den Täter-Opfer-I(onflikt einer Regelung zuzuführen. Beim
Opferschutz darf und kann es deswegen nicht darum gehen,
den Opferbezug instrumentell strafschärfend gegen den Tä-
ter zu wenden. Nötig ist vielmehr ein soziai-integrativer
Ansatz, durch den der soziale Empfangsraum für den zu
entlassenden Gefangenen so gestaltet wird, dass er für sein
Umfeld keine Gefahr darstellt und am Tatausgleich aktiv
mitwirkt. Damit das gelingt, müssen an dem Enrlassungs-
oder besser: Übergangs-Geschehen eine Reihe von Agenturen
zusammenwirken, vom Job-Center über die Bewährungshilfe
bis eventuell zum Jugendamt oder der örtlichen Po[zeibehör-
de.

4. lnternationale viktimologische Tendenzen

Internationale Bestrebungen der Schaffung einer,,Restora-
tive Justice"a6 gehen in eine ähnliche Richtung. Hoffnungs-
volle Experimente werden in vielfältigen Formen und Aus-
prägungen durchgeführta7. Befürwortet werden derartige op-
ferorientierte Initiativen nicht nur von den Vereinten Natio-
nena8. Auch die EU-Justizkommissarir.r Viviane Reding hat
angekündigt, sich aktiv firr die weitere Verbreitung von
,,Restorative Justice" einzusetzenae. In Kanada und den
USA, aber auch in Belgien wird der Täter-Opfer-Ausgleich
schon seit vielen Jahren im Strafvollzug praktiziert. Speziell
ausgebildete Mediatoren werden gerade bei schweren und
schwersten Straftaten, insbesondere Gewaltdelikren. tärig50.
die man in Deutschland überwiegend als ,,ungeeignet" quali-
fizierts 1.

5. Theorie und Praxis

Im Gegensatz zu den genannten internationalen Strömungen
sind in Deutschland in jüngster Vergangenheit vermehrt
Stimmen zu hören, die meinen, für den Opferschutz sei
inzwischen genug getan worden. Man verweist insoweit auf
die Melzahl der geschaffenen Opferschutznormens2, ohne
allerdings ihre rechtstatsächlichen Konsequenzen zu berück-
sichtigen. Denn es stellt sich gerade die Frage, welche
Früchte die bisherige opferorientierte Kriminalpolitik in der
Praxis getragen har53. Dabei ist zunächst unstreitig, dass die
Hinwendung zum Opfer keinen Selbstzweck darstellt. Denn
wenn ein Verletzter nach der Straftat sublektrv annimmt,
durch ein Strafverfahren weiter geschädigt zu werden, wird
er u. U. keine Strafanzeige stellen. Dies bedeutet, dass eine
Kriminalpolitik, die Opferbelange außen vor 1ässt, ein hohes
Dunkelfeld produziert und Selbstjustiz oder Selbsthilfe för-
dert'54. \(/eiter ist unstreitig, dass viele der bestehenden deut-
schen Opferrechte tatsächlich nur unzureichend,,funktionie-
ren". Das bereits erwähnte Recht, Entschädigung vom Staat
nach dem Opferrechtsentschädigungsgesetz zu verlangen, ist
ein wenig gelebtes Gesetz-5s. Auch das Recht des Opfers,
seine aus der Straftat erwachsenen zivilrechtlichen Ansprü-
che gegen den Täter im Strafverfahren zu verfolgen, führt
allen Anstrengungen zu seiner Verbesserung zum Trotz nach
wie vor ein,,Mauerblümchendasein"-56. Die Möglichkeiten

gemäß §§ 247a,255a II SIPO, das Opfer bei seiner gericht-
lichen Vernehmung zu entlasten, werden in der Praxis wenig
genutztiT. Der Nebenkläger hat - unserer Einschätzung der
Rechtswirklichkeit zufolge - nach wie vor eine Nebenrolle
und der Täter-Opfer-Ausgleich ist - gemessen an den Fall-
zahlen58 - nur eine Ausnahme geblieben.

Betrachten wir die Anforderung einer opferbezogenen Voll-
zugsgestaltung, rücken als erstes die Opferinformations-
rechte bzgl. des (noch) inhaftierten Täters in den Mittel-
punkt: Denn möchte sich der Verletzte auf den Prozess der
schrittweisen \Tiedereingliederung des Täters einstellen, setzr
das entsprechende Information zum Aufenthalt, zur künfti-
gen Lockerung und zur zeitlichen Planung voraus. Daher
fragt sich, ob die Opfer ihre Rechte kennen, ob sie diese in
Anspruch nehmen und darüber hinaus, ob und wie die zu-
ständigen Behörden die Informationsansprüche der Verletz-
ten erfüllen. In der Absicht, die tatsächliche Lage von Opfern
zu verbessern, sind wir diesen Fragen nachgegangen und
gelangten zu einem, wie sich rasch zeigen wird, recht ernüch-
ternden Resultat.

ll. Die Opferinformationsre(hte bezüglich des inhaftier-
ten Täters

§7enn sich das Opfer einer Straftat vor einem unerwarteten
Zusammentreffen mit dem inhaftierten Täter schützen wil1,
etwa, weil es Angst vor erneuten Übergriffen hatse, oder
auch nur, weil es sich auf eine Begegnung mit dem Täter
psychisch einstellen will, kann es Auskunft über Haftdauer
und eventuelle Vollzugslockerungen verlangen.

47

Vg1. hierzu den Tätigkeitsbericht des Justizvollzugsbeauftragten, 201 1,
S. 43 f.; riber trlöglichkeiten einer opferbezogenen Vollzugsgestaltung
vgl. a. Gelber/\Yalter Fortm Strafrollzug. 20 12, l-1; Walter in F§
Hernz, 2012, S. 973, 983; Walter Betrifft Justiz, 2012, 286 abrufbar
unter rvrvw.betrifftjustiz.de; vgl. a.www.justizvollzugsbeauftrag-
ter.nrw. de.
Vgl. zum Begriff und seiner problematischen Übersetzung in die deut-
sche Spracl-re (,,ausgleichende Gerechtigkeit" oder ,,u,ieclerhersteller.rde
Justiz") Bernd-Dieter Meier in: Schöch/Jehle (Hrsg.), Angewandte I(ri-
minologie zwischen Freiheit urd Sicherheit, 2004, S. 415 f.
Vgl. z. B. die Länderberichte in Schöch/fehle lo. Fn 46); Matt/Winter
Neue Kriminalpolitik 2002, 128; Ungarisches Justizministerium
(Hrsg.), European Best Practjces of Restorative Justice in the Criminal
Procedure, Budapest, 201 0.
Vereinte Nationen, \Viener Erklärung über Verbrechen und Gerechtig-
keit: BewäJtigung der Herausforderungen des 21. Jahrhunderts, 2000;
abrufbar unter rvrvw.unric.org/de/voelker:recht/1 03.
Vgl. urviv.tatausgJeieh.org/categorl,/tags/konferenz über eine Kon-
lerenz am 15. 6. )-01 1 rn Trier; s. jetzt a. EU-Richtlinie 201212918U v.
25.10.2012 irber Mindeststandards für die Rechte, die Untersützung
und den Schutz von Opfern von Straftaten, L 315/61 l. t 67 t,
Für Belgien Bram Van Droogenbroeck in: Ungarisches fusrizminrste-
rium to. fn 4-7,5. 230.
Zu einem -il/orkshop zu diesem Thema vgl:a. Gel0er MschrKr rn 2072,
142 u. rvrvlv. j ustizvollzu gsbeauftragter.nrw.de.
RielS lo. Fn 4), S. 751; \Yeigend Rechrsrvissenschaft, 2010, 39;
Bung StY 2009, 430 so aber auch schon Schünemann NSIZ 1986,
t9l.
Dazu auch Schneider JZ 2007, 7134, 1143; Blum/Hüls/Lindemann/
Möl/er MschrKrim 2012, 7 7.
SchneiderJZ2002,231;Kaiser lo. Fn 11), § 50 Rn 17.
Y91. Kunz Probleme der Opferentschädigung im deutschen Recht,
199.5.
Die praktische Bedeutung des Adhäsionsverfahrens nach den §§ 403 f.
SIPO hat trotz aller Bemlihungen um den Abbau von Anwendungs-
hemmnissen nicht signifikant zugenommen; vgl. Schroth Die Rechte
des Opfers inr Strafprozess,2. Aufl., S.207f.; vgl. a.wlvlv.destatis.de
unter Strafgerichte, Fachserie I 0, Reihe 2..3-2010.
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Blum Gerichthche Zeugenbetreuung im Zeichen
2005, S. 262 mwN.
Keme r/ Eikens / Hartmdnn Täter-Opfer-Ausgleich
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des Opferschutzes,

rn Deutschland.
2011. S. 103 f.
Im Falle einer konkreten und aktuellen Bedrohung kann das Opfer
auch einen Beschluss nach dem Gewaltschutzgesetz beantragen (vg1.

§ 1 GewaltSchG).
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1. Der Auskunftsanspruch de lege lata: verschiedene
Voraussetzungen, Rechtsfolgen und Normadressaten

Allerdings existieren - wie bereits erwähnt - verschiedene
Normen, auf welche sich das Opfer bei seiner Antragstellung
berufen kann. In Nordrhein-§Testfalen kann das Opfer auf
das noch geltende Strafvollzugsgesetz des Bundes60 und auf
den dortigen § 180 V StVollzG rekurrieren6l. Für das Ju-
gendrecht gilt in Nordrhein-§Testfalen § 99 VI JStVollzG,
der allerdings dem § 180 V StVollzG inhaltlich entspricht.
Außerdem kann sich der Verletzte auf § 406d SIPO berufen.
Eine Übersicht62:

Bei einem Vergleich der Normen fällt auf, dass der seit seiner
Entstehung im Jahre 1998 unveränderte § 180 V StVollzG
nicht an das im Jahre 2004 neu ausgestaltete Informations-
recht des Verletzten aus § 406 d II SIPO angepasst worden
ist63. Die Divergenzen zwischen beiden Regelungen sind au-
genscheinlich:

Schon die Antragsform unterscheidet sich. § 180 V StVollzG
(§ 99 VI JStVollzG NR§7) verlangt einen schriftlichen An-
trag, während § 406 d II Nr. 2 SIPO auch einen mündlichen
Vortrag genügen lässt. Nach dem StVollzG ist eine vorherige
Anhörung des Gefangenen zur Entlassungsadresse und den

Vermögensverhältnissen vorgesehen, während die SIPO kein
entsprechendes Vorgehen erwähnt6a.

Darüber hinaus divergieren die Anspruchsvoraussetzungen.
Nach § 180 V StVollzG (§ 99 VI JStVollzG NR§(/) muss
jede Person ein berechtigtes Interesse an der Auskunftsertei-
lung nachweisen. Von einem solchen Vortrag ist aber der
Verletzte, d. h. ein durch eine Straftat unmittelbar in seinen
Rechten verletztes Opfer65, das zugleich Nebenkläger nach
§ 395 I Nr. 1-5 oder § 395 III SIPO ist, gemäß § 406d
SIPO befreit.

Schließlich ist auch der Grad der Verbindlichkeit unterschied-
lich. § 180 V StVollzG (§ 99 VI JStVollzG NRW) erlaubt die
Auskunft zu erteilen, § 406 d SIPO verpflichtet dazu.

Aber auch der Gegenstand des Informationsrechtes ist ver-
schieden. Einmal bezieht er sich auf die Anordnung oder
Beendigung freiheitsentziehender Maßnahmen und auf erst-
malige Vollzugslockerungen oder Urlaub. Bei der anderen
Norm - dem § 180 V StVollzG (§ 99 VI JStVollzG NR§7)
- kann nicht nur erfragt werden, ob sich eine Person in
Haft befindet und wann ihre Entlassung innerhalb eines

Jahres bevorsteht. Es können auch ihre Entlassungsadresse
und die Vermögensverhältnisse in Erfahrung gebracht wer-
den. Dagegen sind etwaige Vollzugslockerungen - jedenfalls
nach dem \Tortlaut des Strafvollzugsgesetzes - nicht Gegen-
stand der Auskunftserteilung. Im Schrifttum wird allerdings
die Auffassung vertreten, dass unter dem Begriff ,,in Haft
befindet" auch die Tatsache von Vollzugslockerungen zu
verstehen sei. Der Gefangene befinde sich im Falle von
Lockerungen schließlich nicht kontinuierlich in Haft66.
Eine derart weite Auslegung ist freilich nicht unproblema-
tisch.

Vor allem aber bei der Frage, an wen das Opfer sich mit
einem Informationsantrag wenden muss, gerät der Recht-
suchende in Schwierigkeiren.

Zwar bestimmt § 180 V StVollzG (§ 99 VI .lStVollzG
NR§f), dass die Vollzugsbehörde - d. h. die Justizvollzugs,
anstalt - die Auskunft erteilen darf. Hat sie aber auch Opfer-
informationsansprüche aus § 406 d II Nr. 2 SIPO zu erf]ül-
len? Darf die Justizvollzugsanstalt etwa dem Nebenkläger
ohne Prüfung des berechtigten Interesses die erstmalige Ge-
währung von Urlaub mitteilen?

§ 406 d SIPO bestimmt nicht selbst, an wen der Verletzte
seinen Antrag zu richten hat. Dieser Umstand führt in der
Literatur zu unterschiedlichen Ansichten. Unter Hinweis auf
§ 140 II der Richtlinien für das Strafverfahren und das Buß-
geldverfahren (RiStBV) geht Meyer-Go$ner davon aus, dass

60

61,

62
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Die Bemühungen um die Schaffung eines nordrhein-westfälischen
Strafvollzugsgesetzes sind im Gange.
In Ermangelung eines - durch die Föderalismusreform möglichen - ei-
genen Strefvollzugsgeserzes des Landes Nordrhein-\{/estfälen gilt ge-
mälJ Art. 125a I CG für des hiesige Bundesland das StVollzG als par-
tikulares Bundesrecht fort.
Die Hervorhebungen durch den Fettdruck sind durch dte Autoren des
Beitrages veranlasst.
In Niedersachen gilt § 192 III, IV NJVollzG; in Bayern Art. 197 V
BayStVollzG; in Hamburg § 120 V HmbStVollzG; in Baden-§7ürttem-
berg § 39 B§7 JVollzG Buch 1; in Hessen § 60 III HStVollzG; in einigen
Landesgesetzen wurden Anpassungen vorgenommen, im JStVollzG
NRW dagegen nicht.
In der Literatur wird gleichwohl eine vorherige Anhörung des Gefange-
nen nach allgemeinen Grundsätzen für erforderlich erachtet; vgl. Radt-
ke/Hohmann SIPO, 2011, § 406d Rn 7; AnwK-StPO-Krekelir S:PO,
2007, § 406d Rn 3.
Vgl. zum Begriff des Verletzten Meyer-Goflner 55. Aufl., vor § 405d
Rn 2.
Arlotb (o. Fn 31), § 180 StVollzG Rn 7; SBJL-§cDmid StYoIlZG,
5. Aufl., § 180 Rn 35.
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§ 406dstPo § 180 Abs. 5 StVollzG

(1) Dem Verletzten sind auf An-
trag die Einstellung des Verfah-
rens und der Ausgang des gericht-
lichen Verfahrens mitzuteilen. so-
weit es ihn betrifft.

(2) Dem Verletzten ist auf Antrag
mitzuteilen, ob

1. dem Verurteilten die \Teisung
erteilt worden ist, zu dem Verletz-
ten keinen I(ontakt aufzunehmen
oder mit ihm nicht zu verkehren:

2. freiheitsentziehende Maßnah-
men gegen den Beschuldigten oder
den Verurteilten angeordnet oder
beendet oder ob erstmalig Voll-
zugslockerungen oder Urlaub ge-

währt werden, wenn er ein be-
rechtigtes Interesse darlegt und
kein überwiegendes schutzwürdi-
ges Interesse des Betroffenen am
Ausschluss der Mitteilung vor-
liegt; in den in § 395 Absatz 1

Nummer 1 bis 5 genannten Fällen
sowie in den Fällen des § 395 Ab-
satz 3, in denen der Verletzte zur
Nebenklage zugelassen wurde, be-
darf es der Darlegung eines be-
rechtigten Interesses nicht.

(3) Mitteilungen können unter-
bleiben, 'ofern sie nichr unrer ei-
ner Anschrift möglich sind, die
der Verletzte angegeben hat. Hat
der Verletzte einen Rechtsanwalt
als Bei'tand gewählt. isr ihm ein
solcher beigeordnet worden oder
wird er durch einen solchen ver-
treten, so gilt § 145 a entspre-
chend.

(5) Öffentlichen und nichcöffent-
lichen Stellen darf die Vollzugs-
behörde auf schriftlichen Antrag
mirreilen, ob sich eine Person in
Haft befindet sowie ob und wann
ihre Entlassung voraussichtlich in-
nerhalb eines Jahres bevorsteht,
soweit

1. die Mitteilung zur Erfüllung der
rn der Zuständigkeir der öffenr-
lichen Stelle liegenden Au{gaben
erforderlich ist oder

2. von nicht-öffentlichen Stellen
ein berechtigtes Interesse an dieser
Mitteilung glaubhaft dargelegt
wird und der Gefangene kein
schutzwürdiges Interesse an dem
Ausschluss der Übermittlung hat.

Dem Verletzten einer Straftat kön-
nen darüber hinaus auf schriftli-
chen Antrag Auskünfte über die
Entlassungsadresse oder die Ver-
mögensverhältnisse des Gefange-
nen erteilt werden, wenn die Ertei-
lung zur Feststellung oder Durch-
selrung von Rechrsansprüchen im
Zusammenhang mit der Straftat
erforderlich ist. Der Gefangene
wird vor der Mitteilung gehört. e>

sei denn, es ist zu besorgen, dass
dadurch die Verfolgung des Inte-
resses des Antragstellers vereitelt
oder wesentlich erschwert werden
würde, und eine Abwägung er-
gibt, dass dieses Interesse des
Antragstellers das Interesse des
Cefangenen an seiner vorherigen
Anhörung überwiegt. Ist die An-
hörung unterblieben, wird der be-
troffene Gefangene über die
Mitteilung der Vollzugsbehörde
nachträglich unterrichtet.
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im laufenden Strafverfahren für die Unterrichtung entweder
die Staatsanwaltschaft oder das Gericht zuständig seien, wel-
ches die Entscheidung erlassen habe, von der der Verletzte
unterrichtet werden müsse. Nach dem Abschluss des Verfah-
rens soli die aktenführende Stelle - mithin in der Regel die
Staatsanwaltschaft - zuständig sein67. Davon gehen auch
Radtke und Hohmann aus68. Insbesondere mit Blick auf
§ 478 SIPO ist dies auch einleuchtend.

Dagegen nimmt Kurth an, dass neben dem Gericht und der
Staatsanwaltschaft auch die Justizvollzugsanstalt zuständig
sei, in welcher sich der Beschuldigte oder Verurteilte aufhal-
te6e. Dass auch der Vollzug gemäß § 406 d SIPO auskunfts-
pflichtig sei, ist indes nicht richtig, da die Regeiungen in
§ 406 d SIPO nur an das Gericht und die Staatsanwaltschaft
adressiert sind7o. Die Justizvollzugsanstalten sind insoweit
nicht Organe der Strafrechtspflege im Sinne der SIPO7l . Dies
bedeutet, dass der Strafvollzug, die Gerichte und die Staats-
anwaltschaften nur unter den Voraussetzungen ,,ihrer" je-
weiligen Norm die danach zulässigen Auskünfte erteilen dür-
fen. Dabei sind sie untereinander auf Informationsaustausch
angewiesen, wobei die Justizvollzugsansralten gegenüber den
Gerichten und Staatsanwaltschaften ohne .ffeiteres aus-
kunftsberechtigt sind.

Für ein Auskunftsersuchen nach § 406 d SIPO ist innerhalb
der Staatsanwaltschaft im Bereich des allgemeinen Straf-
rechts der Rechtspfleger zuständig. Denn ihm sind gemäß
§ 31 II RPfIG die der Vollstreckungsbehörde in Straf- und
Bußgeldsachen obliegenden Geschäfte übertragen.

Im Jugendrecht gelten allerdings Besonderheiten. Gemäß
§ 82 I JGG ist der Jugendrichter Vollstreckungsleiter, wobei
im Falle einer Jugendstrafe das Amtsgericht zuständig ist, in
dessen Bezirk die Einrichtung für den Vollzug liegt. Anders
als bei den Erwachsenen bleibt im Jugendrecht die Leitung
der Vollstreckung dem Richter vorbehalten. Nur solche Ge-
schäfte, durch die,,eine richterliche Vollstreckungsanord-
nung oder die Leitung der Vollstreckung nicht betreffende
allgemeine Verwaltungsvorschrift ausgeführt werden", sind
dem Rechtspfleger übertragen7z. Im Falle eines zu einer Ju,
gendstrafe verurteilten Gefangenen ist mithin der Jugend-
richter gegenüber dem Verletzren zur Auskunftsertellung
gemäß § 406 d II SIPO verpflichtet.

Für das Opfer sind nach alledem die geltende Gesetzeslage
und die Auskunftsberechtigung wenig transparent. Es kom-
men viele verschiedene Ansprechpartner in Betracht (Staats-
anwalt, Rechtspfleger bei der Staarsanwaltschaft, Gericht,
Jugendrichter, JVA). Manche Opfer suchen auch Hilfe bei
der Polizei. Die unterschiedlichen Behörden handeln wie-
derum nach verschiedenen Normprogrammen, was die Ver-
waltungsvorg ange zusätzlich verkompliziert.

2. Probleme und Defizite beider Gesetzesimplementa-
tion

Seit der Kodifizierung des Opferinformationsrechtes nach
§ 406 d II 2 SIPO sind inzwischen 8 Jahre vergangen. Die
Möglichkeit, Auskünfte riber den Gefangenen nor § 180 V
StVollzG zu erhalten, ist 14 Jahre ait. .ü/as ist seither ge-
schehen, um die Auskunftsberechtigten auch faktisch in äie
Lage zu versetzen, von ihren Rechten Gebrauch zu ma-
chen ?

Diesbezäglich ist zunächst festzuhalten, dass sich in den
Richt[nien über das Strafverfahren und das Bußgeldverfah-
ren keine näheren Erläuterungen dazu finden, wie mit dem
Opferinformationsrecht aus § 406 d SIPO zu verfahren sei73.
Freilich bestimmt schon § 406h SIPO, dass ,,Verletzte mög-

lichst frühzeitig, regelmäßig schriftlich und soweit möglich
in einer für sie verständlichen Sprache auf ihre aus den
§§ 406d bis 406g folgenden Befugnisse" hinzuweisen seien.
Dies geschieht in Nordrhein-\Testfalen aufgrund eines im
Kern seit 1987 lortgeltenden Runderlasses des Innenministe-
riums in der '§7eise, dass jedem Verletzten bei Anzeigener-
stattung oder im Rahilen sonstiger Ermittlungen ein entspre-
chendes Merkblatt ausgehändigt wird. Die Information
kann auch in der §7eise erfolgen, dass das ,,Merkblatt über
Rechte von Verletzten und Geschädigten in Strafverfahr:en"
der Aufforderung zur schriftlichen Außerung oder dem Vor-
druck für die Zeugenvorladung angeheftet wird. Der Staats-
anwalt hat im weiteren Verlauf des Verfahrens gemäß § 4 d
RiStBV zu prüfen, ob der Verletzte durch die Polizei ord-
nungsgemäß nach § 406 h SIPO belehrt worden ist. Falls
erforderlich, hat er diese Belehrung durch Verwendung des
Formblattes nachzuholen.

In Nordrhein-\Testfalen ist das Formblatt fortlaufend ak-
tualisiert und auch in seinem Design im Laufe der Zeit
ansprechender gestaltet wordenTa. Es ist jedoch vor allem
darauf bedacht, das Opfer umfassend und zugleich * wie
vom Gesetz gefordert - frühzeitig riber sämtliche Rechte
aufzuklären. Es ist sicher sinnvoll, schon bei Anzeigener-
stattung darüber zu informieren, wann ein Verletzter das
Recht besitzt, sich auf I(osten des Staates anwaltlichen
Beistandes zu bedienen. Ein Hinweis auf das Recht, erst-
malige Vollzugslockerungen oder die Entlassung des Tärers
zu erfahren, kommt dagegen um einiges zu früh, Denn in
der Situation der Anzeigenerstattung wird ein Opfer in der
Regel innerlich nicht offen sein, ein Recht zur Kenntnis zu
nehmen, dessen Inanspruchnahme erst nach einer noch
ungewissen Verurteilung des Täters und unter Umständen
erst weitere Jahre nach diesem Ereignis in Frage kommen
könnte.

Aber wie gur kennen Opfer ihre Informationsrechte tatsäch-
lich? §Tissenschaftliche Studien sind bislang rar. Im Novem-
ber 2006 wurde im Auftrag des ,,WEISSEN RINGS,. eine
Befragung durchgeführt, die zum Ziel hatte, einen ersten
Eindruck zu erhaltenTs. Für diese Studie wurden 179 Mar-
burger Studenten im Grundstudium der Psychologie und
der Rechtswissenschaft mit deutscher Staatsangehörigkeit
befragt. Das Fazit war, dass trotz formal hohen nildungs-
niveaus das Wissen über Opferrechte insgesamt eher gering
war. Dies traf auch auf jene Studierenden zu, die angaben,
bereits selbst Opfer einer Gewalttat geworden ,u sein. Be-
sonders niedrig war die Quote bei dem hier in Rede stehen-
den Opferinformarionsrecht. Nur 14,Sy, der Befragten
wussten, dass ein Opfer beanspruchen kann, über den Aus-
gang des Verfahrens und den Entlassungstermin des Täters
informiert zu werden.

Im Rahmen eigener Recherchen haben wir mit einer Melzahl
von_ Personen gesprochen, die sich von Berufs wegen mit
Opfern v_on Straftaten beschäftigen. So haben wir Gespräche
mit Opferschutzbeauftragten der Polizei geführt, 

-haben

Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen, diä überwiegend

Meyer-Goflner (o. Fn 65), § 406 d Rn 3.
Radtke/Hohmann lo.Fn 64), § 406d Rn 11.
HK-Kurtb (o. Fn 25), 

"s 
405 d Rn 11.

Vgl. Müller- Dlek StrafvollzugsR, 2. Aufl.. S. 23.
Wohl auch ,o Arloth ro. Fr J lr. g lo2 \JVollzC.
Die RegeJung zur Zuständigkeitsverteilur.rg zwrscher.r .fugendrichter und
Rechtspfle.ger wird zu Recht als unklar f,ritisiert; vgl."Arnold/Meyer-
S.tobe-Rellermeyer, RechtspflegerG, 7. Autl., § 3 Rn)8; Rell3 Rpfleger
1987,.54.
Nur der § 140 Il RiStBVeru,ähnt § 406 d SIPO.
Abrufbar unter lvwlv. justiz.nrw.de.
Stellmacher in: rü/eisser Ring (Hrsg.), Oplerschutz - unbekannt, 2006.
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74
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oder ausschließlich als Nebenklagevertreter tätig sind, inter-
viewt und haben mit Vertretern von Opferhilfeorganisatio-
nen gesprochen. Den Erfahrungen dieser Experten zufolge
variiert das Interesse von Opfern an der vollzuglichen Situ-
ation des jeweiligen Täters stark. Es ist abhängig von dem
zugrunde liegenden Delikt, der Persönlichkeit des Opfers,
seinen individuellen Lebensumständen und dem Verfahrens-
stand. Das Bedürfnis nach Informationen über den inhaftier-
ten Täter kann nicht vorhanden oder aber - z. B. bei Stalkern
im sozialen Nahbereich * sehr ausgeprägt sein. Der Tenor
aller Gespräche mit jenen, die tagtäglich Opfern von Strafta-
ten begegnen, war aber vor allem, dass die Opfer nicht aus-
reichend um ihre Rechte wüssren. Diese Auisagen srürzen
die Ergebnisse, die aus der zuvor erwähnten Studie gewon-
nen worden sind. Auch wenn unsere Erkundungen umfas-
sende Untersuchungen weder ersetzen können noch sollen,
liefern sie doch Einbiicke, die die weitere Kriminalpolitik in
diesem Felde fördern können.

Aber profitieren nicht zumindest die anwaltlich berarenen
Opfer von dem §Tissen ihrer Rechtsbeistände? Das Mandats-
verhältnis ist mit dem rechtskräftigen Abschluss des Straf-
verfahrens beendet. Durch eine unter Umsränden Jahre nach
der Tat erfolgende Bitte des Opfers, Informationen über
etwaige Lockerungen oder eine bevorstehende Entlassung
einzuholen, wird rechtlich ein neues und damit gebühren-
auslösendes Mandatsverhältnis begründet. Möglicherweise
scheuen Opfer dies. Obwohl unsere Recherchen ergeben
haben, dass Nebenklagevertreter mitunrer Informations-
anträge nicht gesondert abrechnen, dürften Kostenüber-
legungen auf Opferseite hemmend wirken. Eine anwaltiiche
Fortbetreuung nach dem Ende des Erkenntnisverfahrens fin-
det in der Regel nicht statt.

Opfer werden häufig von Einrichtungen der Opferhilfe,
wie z. B. dem ,,§TEISSEN RING", betreut. Auch diese Be-
ratungsstellen klären zwar über Rechte der Opfer auf. In
ihrer Arbeit stehen indes Maßnahmen der ersten Hilfe
nach einer Straftat und die Prozessbegleitung im Vorder-
grund. Aus einem im November 2011. geführten Gespräch
mit den beiden Vorsitzenden der Landesverbände des
,,'§TEISSEN RINGS" in Nordrhein-\Testfalen war zu erfah-
ren, dass sich Opfer nur selten mit der Bitte um Auskunft
über die vollzugliche Situation des Täters an die Beratungs-
stelien wenden. §Tenigen ehrenamtlich tätigen Betreuern
dürfte überhaupt die Vorschrift des § 406 d SIPO bekannt
sein. Auch bei jenen, die Opfer professionell beraten, stie-
ßen wir im Übrigen überwiegend auf Unkenntnis des
§ 180 V StVollzG. Dies verwundert nicht, denn die Mög-
lichkeit, über das Strafvollzugsgesetz Auskünfte über den In-
haftierten zu erhalten, wird im 5. Titel des Gesetzes unter der
Uberschrift ,,Datenschutz" und damit recht versteckt abge-
handelt.

Es kann festgehalten werden: Die durch s 406h SIPO ange-
stoßene Implementierung der fraglichen Auskunftsnormen
ist nicht gelungen. Es bedarf keiner anfänglichen ,,Totalin-
formation", vielmehr eines an dem jeweiligen Verfahrens-
stand und am Bedarf des individueilen Opfers orientierten
abgestuften Vorgehens. Für die Informationsansprüche zu
Lockerungen oder Entlassungen bietet sich der Zeitpunkt
einer Verurteilung zu einer freiheitsentziehenden Maßnahme
an. So wäre es denkbar, dass das verurteilende Gericht nach
Abschluss des Verfahrens einen entsprechenden Hinweis er-
teilt.

Derzeit arbeitet die Bundesregierung erneut an einer gesetzli-
chen Stärkung der Opferrechte und will dabei auch die Op-

ferinformationsrechte erweitern. Im Nachgang zu Beratun-
gen des unter der Federführung des BMJ im März 2010
initiierten runden Tisches,,sexueller Kindesmissbrauch in
Abhängigkeits- und Machtverhältnissen in privaten und öf-
fentlichen Einrichtungen und im familiären Bereich"T6 ist ein
Gesetzesentwurf der Bundesregierung zur Stärkung der
Rechte von Opfern sexuellen Missbrauchs (SIORMG) ent-
standen. Der zuletzt am 26. 10. 201I im Rechtsausschuss
des BundestagesTT befatene Entwurf lässt die Hinweispflicht
gemäß § 406 h SIPO allerdings unverändert. Dagegen sieht
er eine Anderung des Informationsrechtes 

"m- §+06 d II
SIPO vor. Der Verletzte soll das Recht erhalten, nicht nur
von erstmaligen, sondern auch von erneuten Vollzugslocke-
rungen Kenntnis zu erhalten, wenn er dafür ein berechtigtes
Interesse darlegt oder dieses ersichtlich ist und kein über-
wiegendes schutzwürdiges Interesse des Verurteilten am Aus-
schluss der Mitteilung vorliegt. Diese Erweiterung des beste-
henden Informationsrechtes mag sinnvoll sein, dürfte aber -
ohne weitere Implementierungsbemühungen - in seiner §[ir-
kung wiederum begrenzt bleibenT8.

lll. Reaktionen und Verhaltensweisen der Opfer

Eine Verbesserung des Opferschutzes setzt voraus, dass wir
uns die bisherigen Erfahrungen mit den Informationsrech-
ten vor Augen führen und an den Stellen ansetzen, an
denen Bedürfnisse der Geschädigten oder Gefährdeten nicht
hinlänglich berücksichtigt werden. lWelche \ü/ünsche die
Opfer von Straftaten an die Polizei und die fustiz konkret
herantragen und wie mit ihnen verfahren wird, ist empi-
risch ungeklärt. In dieser nicht ungewöhnlichen Lage der
Unwissenheit werden rasch Kenntnisse von der Praxis be-
nötigt, ohne dass auf erhoffte künftige Forschungen gewar-
tet oder gar gebaut werden kann. \[ir haben daher in
vereinfachter Form gezielte Expertenbefragungen vor-
genommen und auf diese §7eise im Zeitraum von Juli 2011
bis Januar 2012 weiterfihrende Daten gewonnen. Sie wer-
den nunmehr knapp referiert und bieten die Grundlage für
abschließende Vorschläge, wie die mit der Opferinfärma-
tion verbundenen Anliegen wirksamer als bisher verfolgt
werden können.

1. Anträge an die Polizei

§ilie viele Personen sich mit der Bitte um Auskunft über
Lockerungen oder Entlassungen an die Polizei wenden, wird
in Nordrhein-'il/estfalen statistisch nicht erfasst. Der Opfer-
schutz ist innerhalb der Polizei Nordrhein-Westfalens ,ud.-
dezentral organisiert. Das heißt, dass jeder Mitarbeiter der
Polizei die Aufgabe hat, sich um das Opfer und dessen Be-
lange zu kümmern. In besonderen Fällen wird von den Be-
amten vor Ort der - in jeder Polizeibehörde exisrenre -
Opferschutzbeauftragte eingeschaltet. Dieser wird auch tä-
tig, wenn er von Opfern unmittelbar kontaktiert wird. Aus
einem Gespräch mit den Opferschutzbeauftragten der Poli-
zeibehörden in Köln und Bonn wat zt erfahren, dass sich in
Bonn einer groben Schätzung zrfolge in den vergangenen
2 Jahren rund 10-20 Personen an den Opferschutzbeauf-
tragten gewandt haben, um Informationen über die vollzug-
liche Situation des Täters zu erhalten. In Köln waren es im
selben Zeitraum - einer ebenfalls groben Schätzung zufolge
- rund 24 Personen. Bemerkenswert ist, dass die Poiizei im
Gegensatz zu anderen Behörden über den Kriminalakten-
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Vgl. www.rundertisch-Kindesmissbrauch.de; zur Kritik am Entwur{
vgl. Eis enb er g HRRS 20 1 1, 64 (www.hrr-strafrecht.de).
Vgl. www.bundestag.de.
Krit. zum Reß auch BittmannZRP 2011,,72.
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nachweis ,,KAN" sehr schnell in der Lage ist, die erbetenen
Daten zu ermitteln. Polizeibehörden gegenüber erteilten die
Bediensteten des Strafvollzuges - so die Opferschutzbeauf-
tragten - die erbetenen Auskünfte zu ,,ihren" Insassen zudem
bereitwillig telefonisch. Doch das haben die Mitarbeiter der
Vollzugsgeschäftsstellen in den Justizvollzugsanstalten tins
gegenüber nicht bestätigt. Die Verneinung könnte ihre Ursa-
che darin haben, dass es nicht den Dienstvorschriften ent-
spricht, insoweit telefonische Auskünfte zu geben.

2. Anträge an die Staatsanwaltschaften

Schwierig einzuschätzen ist ebenfalls, wie viele Personen sich
mit der Bitte um Auskunft über Lockerungen und Entlassun-
gen an die Staatsanwaltschaften wenden. Denn auch diese
führen in Nordrhein-\flestfalen keine Statistik über Anträge
nach § 406 d II SIPO. Sie sind auch nicht über deren Compu-
tersysteme (,,MeStA" und ,,AkuStA") erfasst. Abfragen sei-
tens des Ministeriums sind in den vergangenen Jahren nicht
erfolgt. Da grundsätzlich jede einzelne Abteilung einer
Staatsanwaltschaft für die Bearbeitung eines Opferinformati-
onsantrages zuständig -nverden kann, müssten - utr1 belast-
bare Zahlen zu erhalten - die gesamten Akten einer Staats-
anwaltschaft durchgesehen werden. Um dennoch einen Ein-
blick zu bekommen, haben wir exemplarisch mit der Staats-
anwaltschaft I(öln und dort in einzelnen Abteilungen mit
den für die Bearbeitur-rg etwaiger Anträge nach § 406dII
SIPO zuständigen Rechtspflegerinnen und Rechtspflegern
Kontakt aufgenommen. Das Ergebnis war, dass sich ins-
gesamt nur ein einzelner Rechtspfleger daran erinnern konn-
te, mit einem Anliegen nach § 406 d II Nr. 2 SIPO in den
vergangenen Jahren befasst worden zu sein. Den anderen
angesprochenen Sachbearbeitern war die Problematik
schlicht unbekanr-rt.

Dieses Ergebnis ist - dann doch - überraschend. Möglicher-
weise wurden andere Formen der Kommunikation, eventuell
zwischen Staatsanwä1ten und Nebenklagevertretern, ge-

wäh1t.

3. Anträge an die Gerichte

Das den Geschädigten von der nordrhein-westfälischen Poli-
zei bei der Anzeigenerstattung zu übergebende ,,Merkblatt
über Rechte von Verletzten und Geschädigten in Strafverfah-
ren" benennt als zuständige Stellen u. a. ,,die Gerichte". Um
zu erfahren, ob Opfer sich in der Praxis mit etwaigen Infor-
mationsanträgen an Strafkammern der Landgerichte oder an
Strafvollstreckungskammern wenden, haben wir exempla-
risch das LG Köln um Auskunft ersucht. Befragt wurden alle
Vorsitzenden der großen Strafkammern. Dabei gaben alle
Richter - erwartungsgemäß - an, mit einem derartigen An-
trag noch nie befasst gewesen zu sein. Auch der Vorsitzende
der 3 Strafvollstreckungskammern erklärte, einen solchen
Antrag noch nicht vorgefunden zu haben.

Um zu erfahren, ob Opfer ihre Informationsanträge auch an
ein Amtsgericht als Jugendgericht richten, haben wir exem-
plarisch alle in die Vollstreckungsleitung eingebundenen
Richter des AG Siegburg befragt. Ihnen obliegt die Vollstre-
ckungsleitung für die Gefangenen der Jugendstrafanstalt
SiegburgTe. Das Ergebnis der Befragung der dort tätigen 4
Jugendrichter ist, dass in den vergangenen 2 Jahren lediglich
2 Anträge gemäß § 406 II Nr. 2 SIPO gestellt worden sind.

Das Opfer-Merkblatt enthält in Nordrhein-Westfalen in sei-
ner aktuellen Form auch einen Hinweis darauf, dass ein
Verletzter weitere Informationen von der Rechtsantragsstelle
der Gerichte erhalten könne. Um zu erfahren, ob Opfer diese
Möglichkeit in der Praris nutzen, haben wir exemplarisch

das AG Köln um Auskunft ersucht. Mit rund 20 000 Anträ-
gen im Jahr verfügt dieses AG über die größte Rechtsantrags-
stelle des Landes Nordrhein-\Testfalen. Uns wurde mit-
geteilt, dass in der dortigen Rechtsantragsstelle Ersuchen
nach § 406 d II Nr. 2 SIPO bislang nicht eingegangen seien.
Diese Angabe beruhte zwar nLrr auf mündlichen ad hoc
Recherchen des Behördenleiters, scheint indes treffend, weil
die Mitarbeiter der Rechtsantragsstelle die Vorschrift des

§ 406d SIPO nicht kannten.

4. Anträge an die Justizvollzugsanstalten

Auch die Justizvollzugsanstalten in Nordrhein-\Testfalen
führen - mit einer Ausnahme - keine Statistik zu Opfer-
informationsrechten. rWir waren bei unseren Recherchen im
Strafvollzug mithin ebenfalls auf Befragungen angewiesen.
Von den 37 selbstständigen nordrhein-westfälischen Voll-
zugsanstalten und den angeschlossenen 6 Zweiganstalten
haben wir 35 Einrichtungen kontaktiert. Bei den Jugend-
arrestanslalten, dem Justizvollzugskrankenhaus und der
Abschiebehaftanstalt in Büren verzichteten wir auf eine
Befragung. In der Regel wurde telefonisch jeweils die Be-
hördenleitung nach der Anzahl der Informationsanträge,
ihrem Inhalt und ihrer Bescheidung befragt. Die Gesprächs-
partner konnten - bis auf die erwähnte Ausnahme - die
Anzahl der Anträge lediglich schätzen. Sie haben diese teil-
weise nach Rücksprache mit ihren Abteilungsleiterinnen
und Abteilungsleitern abgegeben. Die Bereichsleitungen
oder die Vollzugsgeschäftsstellen waren in der Regel nicht
eingebunden.

Es ergab sich das Bild, dass in knapp der Hälfte - nämlich 17

- der insgesamt befragten 35 Haftanstalten Nordrhein-\flest-
falens in den letzten 2 Jahren keine Informationsanträge von
Verletzten oder deren Rechtsbeiständen eingegangen \Ä/aren.
In den übrigen Haftanstalten schwankte dte ZahL der An-
träge zwischen 1 bis 7.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass sich zwar Opfer an
staatliche Stellen wenden. Dies geschieht häufiger bei der
Polizei und vereinzelt bei den Vollzugsanstalten. Die Ge-
richte werden demgegenüber nicht - jedenfalls seltener -
mit Anfragen befasst. Das korrespondiert mit einer rveit-
gehenden Unkenntnis der Auskunftsnormen. Die Situation
bei den Staatsanwaltschaften ist diffizil. Denn dort scheinen
Opferanträge nur vereinzelt wahrgenommen zu werden.
Daraus zu schließen, dass solche nicht gestellt werden, ist
angesichts der Ergebnisse unserer - nachfolgend noch dar-
gestellten - Recherchen bei Rechtsanwälten allerdings nicht
möglich.-Die zurückhaltenden Angaben selbst der Polizei
legen im Übrigen den Schluss nahe, dass die Auskunfts-
berechtigten nicht gut über ihre Rechte informiert sind. Die
Bemühungen der Behörden, sie verständlich und lebensnah
von ihren Möglichkeiten in I(enntnis zu serzen, dürften
bislang wenig erfoigreich sein. Es scheint eine Art IGeislauf
zu geben: Die einschlägigen Vorschriften sind wenig be-
kannt, die Berechtigten greifen kaum auf sie zurück, und
infolgedessen wird auch kein anwendungsfreundliches Ver-
waltungshandeln entwickelt. Vielmehr entstehen bereits bei
der Frage der Zuständigkeiten erhebliche Unsicherheiten.
Aus dieser Situation folgt das Bedürfnis, die Implementa-
tion des Auskunftsrechts zu verbessern. Nicht indessen
kann gefolgert werden, dass die Opfer generell wenig Inte-
resse hätten, vom Umgang mit dem früheren Täter zu
erfahren.

79 Bis zum 9. 1.2012 rvar die JVA Siegburg ausschließlich zuständig für
die Vollstreckr.rng von .]ugendstrafen an männlichel Jugendlichen r-rnd

Her,rnu lcht.rrJen.
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lV. Praktische Folgen

1. Schleichwege zum Recht

Ein Opfer, das sich vor dem Täter fürchtet und diesen im
Auge behalten möchte, findet allerdings auch andere Wege
zur Information. Ein möglicher Entlassungstermin zum Zwei-
drittelzeitpunkt oder zur Endstrafe kann - allerdings nur grob
- ohne fremde Hilfe errechnet werden. Bestanden enge per-
sönliche Beziehungen zum Gefangenen, was häufig bei (ver-
suchten) Tötungsdelikten anzutrellen ist80, hilft zuweilen das
§Tissen Angehöriger oder Bekannter des Täters weiter.
'Wenn ein Rechtsbeistand tatig ist, besteht über § 406 e SIPO
die Möglichkeit, Akteneinsicht in das Vollstreckungsheft der
Staatsanwaltschaftzr beantragen, um auf diese §fleise Infor-
mationen über einen Entlassungstermin zu erhalten. Dabei
muss der Antragsteller neben dem gegebenenfalls notwendi-
gen Nachweis eines berechtigten Interesses zunächst eine
ganz praktische Hürde überwinden. Denn anders als in der
Hauptakte des Strafverfahrens werden das Opfer und seine
Rechtsvertretung im Vollstreckungsheft nicht systematisch -
etwa auf dem Aktendeckel des Vollstreckungsheftes - erfasst.
Auch die das Vollstreckungsverfahren betreffenden Compu-
tersysteme der Staatsanwaltschaft halten die Daten der Ver-
letzten nicht vor. Ebenso wenig besitzt das Opfer eine Prä-
senz in den Akten und Computersystemen des Strafvoll-
zuges.

Manche Rechtsbeistände und Beratungsstelle.n nutzen frei-
lich ihre vertrauten Kontakte zur Polizei. Es gibt darüber
hinaus Opfer, die sich tapfer bei den Justizbehörden ,,durch-
telefonieren" und zuweilen auf mitfühiende Geschäftsstellen-
beamte stoßen, die nach einem Blick in den Computer Aus-
kunft geben und gern auch Sorgen zerstreuen möchten. Ob
diese Auskünfte zuverlässig sind, mag dahinstehen.

2. Die Sicht der Nebenklagevertreter

Um die praktischen Erfahrungen mit den Opferinformations-
rechten zu erkunden, haben wir schließlich sog. Opfer-
anwälte befragt. Wir kontaktierten in den 19 Landgerichts-
bezirken Nordrhein-'ü/estfalen jeweils einen Rechtsbeistand,
der nach unserer I(enntnis oder nach Angabe der Staats-
anwaltschaft vor Ort häufig und überwiegend als Vertreter
der Nebenklage vor Gericht auftritt. Auch hier fragten wir
nach der Anzahl der gestellten Informationsanträge in den
letzten 2 Jahren, den Adressaten, ihrer Bescheidung und
nach etwaigen dabei aufgetretenen Problemen. Die Ge-
sprächspartner benannten die Anzahl der Anträge nach ihrer
Erinnerung. Es ergab sich folgendes Bild:

Dortmund 10 StA oder JVA StA oder JVA

Krefeld 0

Paderborn 7 StA oder JVA StA oderJVA

Düsseldorf StA StA

Kleve 4-5 StA oder JVA StA oder JVA

Siegen

Münster 10 StA StA

Mönchenglad-
bach

1 0er-Bereich StA oder Gericht StA

Duisburg 40-50 Polizei, StA, JVA StA, JVA.

Von 19 befragten Rechtsbeiständen hatten 4 Rechtsanwäl-
tinnen in den letzten 2 Jahren keinen Antrag nach § 406dlI
SIPO gestellt. Von den verbleibenden 15 Befragten gaben
2 Rechtsanwältinnen an, dass das Opferinformationsrecht
aus § 406 d SIPO sehr gut umgesetzt werde und die Erledi-
gung der Anträge zuverlässig erfolge. 3 der befragten Rechts-
beistände bezeichneten die Bearbeitung der Anträge als zu-
friedenstellend.

10 Befragte - und damit Zweidrittel der Interviewten, die
Anträge gemäß § 406 d II SIPO gestellt hatten - sahen aller-
dings erheblichen Verbesserungsbedarf. Sie waren der Auf-
fassung, dass das Opferinformationsrecht aus § 406 II SIGB
in der Praxis ,,nicht funktioniere". Innerhalb dieser Gruppe
beklagten 6 Befragte, dass Anträge ,,untergingen" oder nicht
beachtet würden. 4 Personen rügten eine zögerliche bzw.
nicht sorgfältige Bearbeitung der Anträge. Einige der Inter-
viewten waren der Auffassung, dass das Opfer im Strafver-
fahren grundsätzlich von untergeordneter Bedeutung sei und
sich dieser Umstand auch in der mangelhaften Umsetzung
des Informationsrechrs zeige.

Die Interviewten beschrieben zur Veranschaulichung ein-
zelne Fälle, in denen ihre Informationsanträge jeweils unbe-
achtet blieben. Eine Rechtsanwältin schilderte, dass ihre
Mandantin, die Opfer eines versuchten Tötungsdelikts ge-
worden sei, dem Täter plötzlich in einem Supermarkt begeg-
net sei, in welchem das Opfer als Kassiererin arbeitete. Die
Frau habe einen Schock erlitten. Eine andere Opferanwältin
berichtete, dass die Mutter eines Vergewaltigers das Opfer
angerufen und über die Entlassung ihres Sohnes informiert
habe. Eine Nebenklage-Vertreterin gab an, dass sie von der
Entlassung eines Serienvergewaltigers aus der Unter-
suchungshaft erst unterrichtet worden sei, nachdem bereits
die Presse hierüber berichtet hatte. Eine weitere Rechts-
anwältin schilderte, sie habe von der Entlassung des Täters
aus der Untersuchungshaft dadurch erfahren, dass sie den
Beschuldigten zufällig auf der Straße getroffen habe.

Dass Anträge nach § 406 d SIPO unbeachtet bleiben, ist
übrigens durchaus nachvollziehbar. Denn sie müssen im
Falle einer Verurteilung des Beschuldigten von der Strafakte
in das vom Rechtspfleger geführte Vollstreckungsheft der
Staatsanwaltschaft übernommen werden. Dies aber setzt die
sorgfältige Durchsicht der unter Umständen umfangreichen
Strafakten voraus. Doch die dafür nötige Sorgfalt wird nur
ein schon sensibilisierter Rechtspfleger entwickeln. Wenn
also dieser oder der mit der Sache befasste Staatsanwalt den
Opferaspekt nicht besonders im Blick haben81, besteht die

Neubacher (o. Fn 1 ), S. 169; zum sog. Intimizid, der Tötung des Intim-
partner, vgl. M ar ner o s / Re i ch e I / Rötti g MschrKrrm 200 8, 241..
Hilfreich dürfte insoweit das Aufbringen eines Aufklebers auf dem
Deckel des Vollstreckungsheftes sein, wie dies bereits bei der StA in Bo-
chum erfolgreich praktiziert wird.

80

81

Landgerichtsbe-
zirk

Anträge in
den letzten
zwei Jahren

Adressat Auskunftsertei-
lende Behörde

Aachen 10 Gericht, StA, JVA StA oder JVA

Detmold 0 StA

Bonn 4-6 StA StA

Arnsberg 0

Wuppertal 4-5 StA oder Jugend-
gericht

StA oder Jugend-
gericht

Hagen 10 StA und JVA StA oder JVA

Bochum unter 20 Landgericht IVA

Köln I StA Noch nicht be-
schieden

Bielefeld, -) StA oder JVA StA oder JVA

Essen 3-5
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Gefahr, dass die Auskunft unterbleibt - mit unter Umständen
retraumatisierenden Folgen für das Opfer.

V. Fazit

Das geschichtlich gewachsene Straf, und Strafverfahrens-
rechtssystem ist traditionell täterorientiert. Zwar versuchen
nun schon seit über 35 Jahren Gesetzesreformen in teilweise
recht schneller Abfolge, die Verbrechensopfer in das prozes-
suale Geschehen einzubeziehens2. Doch zeigen die mit
§ 406d II Nr.2 SIPO und § 180 Nr.2 StVollzG geschaffe-
nen Informationsrechte des Opfers beispielhaft, dass sich
dessen Reaktionsmöglichkeiten und Autonomie des Han-
delns nicht schon.mit der Konstruktion und Normierung
rechtlicher Auskunftsansprüche gleichsam wie von selbsi
verbessern. Die Hinweispflicht in § 406 h StpO führt nur
sehr eingeschränkt zu Nachfragen nach Vollzugslockerun-
gen und Haftentlassung, obwohl nicht davon äuszugehen
ist, dass insoweit kein Interesse auf Opferseite bestehtl Un-
s_ere Erkundungen legen vielmehr die Annahme nahe, dass
die Justiz unzureichend auf eine die Opfer schützende Vor-
gehensweise eingerichtet ist. Um sämiliche Informationen
zu liefern, ,,überfallen" die Polizeibehörden die Opfer zu
Beginn des Kontakts mit einem ganzen Schwall uon Hirr-
weisen. Doch diese überinformation kommt zu früh und
sollte von schrittweise verfahrensbegleitenden Benachrichti-
gungen seitens der Staatsanwaltschaften und Gerichte abge-
löst werden. Der beste Zeitpunkt, den Nebenkläger über äie
bestehenden Auskunftsrechte zu informieren, ist der der
rechtkräftigen Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe. Eine
derartige Nachricht könnte zugleich die Staatsanwaltschaft
oder das Jugendgericht als Stellen bezeichnen, die beim
weiteren Fortgang des Geschehens Auskunft über die Lage
des Verurteilten geben. Die systembedingten Schwierigke"i-
ten bei der Bearbeitung eines Opferinformationsantäges

lassen sich angesichts des voranschreitenden Gebrauchs von
Computersystemen besser als in der Vergangenheit lösen.
Im Ubrigen dürfte es für den Bereich des §trafvolizugs hilf-
reich sein, in jeder Anstalt eine person zu benennen. ä1. fü.
die Belange der Opfer zuständig ist83.

So wichtig die praktische Implementierung viktimologischer

_Regelungen auch ist, macht sie - natürlich - konzeptionelle
rü/eiterentwicklungen nicht entbehrlich. Denn Opfirschutz
kann ja schwerlich allein als Selbstschutz ve.standea werden,
der durch die Mitteilung von Gefahrmomenten auf die
Schultern des früheren Opfers oder ihm nahestehender Ge-
fährdeter abgeladen wird. Der Vollzug hat demgegenüber die
Aufgabe, bei der Integration der Gefingenen in din sozialen
Nahraum .die Belange der anderen in die planungen mit
einzubeziehen. Das Instrumentarium dafür ist mannigfaltig,
e^s wird stets auf I(ooperation gründen, im übrigen ,be. uo]i
Gesprächen über organisatorische Regelungen bis hin zu
konkreten Verhaltensaufgaben reichen, die äer Gelockerte
oder Entlassene zu befolgen hat. An entsprechenden Arran-
gements können durchaus verschiedene Einrichtungen betei-
ligt sein, u. a. - aber keineswegs nur - die polizel, ebenso
kommunale Einrichtungen wie äuch private. Für Norcirhein-
§Testfalen besteht derzeit die Möglichkeir, ein solches über-
greifendes.I(onzept, bei dem Reiozialisierung und Opfer-
sch.utz nicht als Gegensätze, sondern als zusa-mmerg.horig
gedacht_ werden, in dem schon seit Längerem g.llnrrt.i
Strafvollzugsgesetz sowie im Vollzugsg.retz fü. di. Si.t .-
rungsverwahrung zu verankern. I

82 Bernd-Dieter Meier ,\o. Fn 46), S. 415,419:,,So lässt sich feststellen,
dass die wiederholten Bemühungen des Ceserzgebers bis heute
Stückwerk geblieben sind; erkennbai sind Striche, abär kein Bild,,.
pi9 JV{ Bielefeld-Brackwede und dieJVA Schwirte haben bereits Op-
ferbeauftragte benannt; vgl. u,ww. jva-6ielefeld-nrw.de.

Nach dem Scheitern des NPD-Verbotsverfahrens (BVerfGE
101, 339 = NJW 2003, 1577) aufgrund der ,,präsenz,, von
Vertrauensleuten (V-Leuten) mehrerer Verfassungsschutz-
ämter in Vorständen dieser partei haben die bekannt gewor-
denen Vorgänge um die Terrorgruppe ,,NSU,,die Disliussion
um das Für und Wider des nachrichtendienstlichen Einsatzes
dieser Personen wiederbelebt. Der folgende Beitrag gibt
einen Überblick über die Rechtslage beider heimlichin-ln-
formationsbeschaffung durch V-Leute der Nachrichten-
dienste des Bundes und der Länder.

l. Einleitung

Die §Tirksamkeit nachrichtendienstlicher Tätigkeit hängt
nach Auffassung des BVerfG von der Zulässigkeii heimlichär
Vorgehensweisen ab1. Die bei den Nachrichiendiensten des
Bundes und der Länder zur Anwendung kommenden nach-
richtendienstlichen Mittel dienen der vom Betroffenen und
Außenstehenden nicht wahrnehmbaren Beschaffung von In-
formationen. Geheimbleiben soll entweder die tatsache.
dass überhaupt Nachrichten beschafft werden oder - falls
das nicht verborgen bleiben kann - der Umstand, dass die

Dr. Michael Soine, Berlin

Zulässigkeit und Grenzen heimlicher tnformationsbeschaffung durch
Vertra uensleute der Nach richtendienste*

Informationen für Zwecke eines Nachrichtendienstes gesam-
melt werden2.

tl. Vertrauensleute als nachrichtendienstliches Mittel
Die Nachrichtendienstgesetze verwenden unterschiedliche
Bezeichnungen für nachrichtendienstlich tätige personen.
Mit Ausnahme des BayVSG, das in Art. 6 I 3 lauschal den
,,Einsatz geheimer Mitarbeiter" normiert, zählin alle ande-
ren Gesetze die unter diesen Begriff fallenden Mittel aus-
führlich auf3. Dazu gehört jeweilider ,,Einsatz von Vertrau-
ensleuten"a. V-Leute werden in einem Urteil des VG Beilin
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I(nt. zu einer Präzisierung des Begrifls ,,nachrichtendienstliche Mittel,,
s. Rebmonn NI\(/ 1985. f. 5.
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VerfSchG; § 10 I 1 Nr. 1 LVerfSchG M-V; § 6 I 1 Nr. i NVerfSchG;
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